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sowie auf gleichen Lohn bei gleicher 
Arbeitsleistung, das Recht auf Frei
zeit und Erholung, das Recht auf 
Schutz der Gesundheit und der Ar
beitskraft, das Recht auf materielle 
Sicherheit bei Krankheit und Unfäl
len sowie auf Fürsorge der Gesell
schaft bei Invalidität, im Alter und 
bei Mutterschaft. Ebenso legt das 
A. Rechte und Pflichten der Betriebe 
fest, die es ihnen ermöglichen, ihre 
Verantwortung als wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Einheiten der 
materiellen Produktion wahrzu
nehmen. Den Produktionsbetrieben 
wie auch den staatlichen Organen 
und Einrichtungen, den gesellschaft
lichen Organisationen sowie anderen 
Betrieben, die Werktätige als Arbei
ter und Angestellte einstellen, wer
den die dazu notwendigen Rechte 
und Pflichten übertragen, um allseitig 
die sozialistischen Züge der Arbeits
verhältnisse. entwickeln und die von 
der Gesellschaft übertragenen Auf
gaben lösen zu können. Von beson
derer Bedeutung für die Entwicklung 
und Anwendung des A. ist die 
Tätigkeit des FDGB als umfassender 
Klassenorganisation und Interessen
vertreter der Arbeiter, Angestellten 
und Angehörigen der Intelligenz. 
Die Gewerkschaften wirken aktiv an 
der Gestaltung des A. mit. Sie be
sitzen das Recht der Gesetzesinitia
tive und haben das Recht, über alle 
die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen betreffenden Fra
gen mit staatlichen Organen, Be
triebsleitungen und anderen wirt
schaftsleitenden Organen Vereinba
rungen abzuschließen. Dabei handelt 
es sich insbesondere um die -> 
Rahmenkollektivverträge sowie die 

Betriebskollektivverträge. Grund
legendes Gesetzeswerk auf dem Ge
biete des A. ist das Gesetzbuch der 
Arbeit (GBA). Zu seiner Verwirk
lichung sowie zur rechtlichen Ver
ankerung der seit seinem Erlaß er
reichten Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Arbeiter 
und Angestellten dienen eine Viel

zahl von Gesetzen, Beschlüssen, Ver
ordnungen und Anordnungen sowie 
Rahmenkollektivverträge. Jeder Be
trieb besitzt eine -> Arbeitsordnung 
und einen Betriebskollektivvertrag. 
Die inhaltliche Höherentwicklung des 
sozialistischen A. und die Verbesse
rung seiner Überschaubarkeit und 
Handhabbarkeit sind ein ständiges 
Anliegen der Partei der Arbeiter
klasse und des sozialistischen Staates. 
Da das A. auf den objektiven 
Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung 
beruht und dem Willen sowie den 
Interessen der Arbeiterklasse ent
spricht, wird es in der Regel von den 
Arbeitern und Angestellten in den 
Betrieben freiwillig und bewußt ein
gehalten. Damit auftretende A.skon- 
flikte unter Herstellung der grund
legenden Interessenübereinstimmung 
auf dem Boden der Gesetzlichkeit 
geklärt werden, enthält das A. hier
für die notwendigen Vorschriften. 
Dabei handelt es sich sowohl um die 
Normen über die immer engere Ver
bindung der Einzelleitung mit der 
Teilnahme der Werktätigen und 
ihrer Gewerkschaften als auch über 
die Entscheidung von Arbeitsstreitig
keiten durch die gesellschaftlichen 
und staatlichen Gerichte.

Arbeitsrechtsverhältnis: durch den 
sozialistischen Staat unter Mitwir
kung der Gewerkschaften vom sozia
listischen -> Arbeitsrecht geregelte 
gesellschaftliche Beziehungen (Ar
beitsverhältnisse) der Arbeiter, An
gestellten, Angehörigen der Intelli
genz (Werktätige im Sinne des 
Arbeitsrechts) bei der Organisie
rung und Durchführung der Arbeit. 
Zu den A. gehören wegen ihrer 
engen Verbindung mit den Mitglied
schafts- und Leitungsverhältnissen 
nicht die von anderen Rechtszweigen 
geregelten Arbeitsverhältnisse der 
Mitglieder von Produktionsgenossen
schaften. Das A. umfaßt die arbeits
rechtlich geregelten gesellschaftlichen 
Beziehungen, die ein Werktätiger 
bei der Verwirklichung seines ->
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